
P . b . b . Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien

1163

BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1993 Ausgegeben am 11. Februar 1993 41. Stück

9 1 . Bundesgesetz: Änderung der Allerhöchsten Bestimmungen über die Einrichtung der Gerichtsbehör-
den, des Amtshaftungsgesetzes, des Finanzstrafgesetzes, des Strafrechtlichen
Entschädigungsgesetzes, des Datenschutzgesetzes, des Mediengesetzes, des Kartell-
gesetzes, des Strafvollzugsgesetzes und des Bewährungshilfegesetzes sowie Zuweisung
der niederösterreichischen Umland-Bezirksgerichte Wiens niederösterreichischen
Gerichtshöfen
(NR: GP XVIII RV 715 AB 775 S. 101. BR: 4477 AB 4467 S. 564.)

9 2 . Bundesgesetz: Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes
(NR: GP XVIII RV 731 AB 855 S. 101. BR: AB 4471 S. 564.)

9 3 . Bundesgesetz: Urheberrechtsgesetz-Novelle 1993 — UrhGNov 1993
(NR: GP XVIII RV 596 AB 854 S. 101. BR: 4478 AB 4470 S. 564.)
[EWR/Anh. XVII: 391 L 0250]

9 4 . Bundesgesetz: Änderung des Bundesgesetzes über den erweiterten Schutz der Verkehrsopfer zur
Anpassung an das EWR-Abkommen
(NR: GP XVIII RV 642 AB 778 S. 101. BR: AB 4468 S. 564.)
[EWR/Anh. IX: 384 L 0005, 390 L 0232]

9 5 . Bundesgesetz: Änderung des Produkthaftungsgesetzes zur Anpassung an das EWR-Abkommen
(NR: GP XVIII RV 648 AB 779 S. 101. BR: AB 4469 S. 564.)
[EWR/Anh. III: 385 L 0374]

9 1 . Bundesgesetz, mit dem die Allerhöchsten
Bestimmungen über die Einrichtung der
Gerichtsbehörden, das Amtshaftungsgesetz,
das Finanzstrafgesetz, das Strafrechtliche Ent-
schädigungsgesetz, das Datenschutzgesetz, das
Mediengesetz, das Kartellgesetz, das Strafvoll-
zugsgesetz und das Bewährungshilfegesetz
geändert sowie die niederösterreichischen Um-
land-Bezirksgerichte Wiens niederösterreichi-

schen Gerichtshöfen zugewiesen werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Änderungen der Allerhöchsten Bestimmungen über
die Einrichtung der Gerichtsbehörden

Die Allerhöchsten Bestimmungen über die
Einrichtung der Gerichtsbehörden, RGB1.
Nr. 10/1853 Beilage D, zuletzt geändert durch das
Gesetz StGBl. Nr. 47/1945, in der Fassung der
Kundmachung BGBl. Nr. 12/1946, werden wie
folgt geändert:

1. § 3 lautet:

„§ 3. Unter der Leitung und Aufsicht der
Oberlandesgerichte stehen die in ihren Sprengein

eingerichteten Gerichtshöfe erster Instanz und die
diesen zugewiesenen Bezirksgerichte."

2. § 5 Abs. 1 und 2 lautet:

„§ 5. Die Gerichtshöfe erster Instanz führen die
Bezeichnung „Landesgericht". Dies gilt nicht für
das Handelsgericht Wien, das Arbeits- und Sozial-
gericht Wien und den Jugendgerichtshof Wien.

Der Wirkungskreis der Landesgerichte ist im
allgemeinen gleich."

Artikel II

Änderung des Amtshaftungsgesetzes

§ 9 Abs. 2 des Amtshaftungsgesetzes, BGBl.
Nr. 20/1949, zuletzt geändert durch das Bundesge-
setz BGBl. Nr. 343/1989, wird aufgehoben.

Artikel III

Änderung des Finanzstrafgesetzes

Das Finanzstrafgesetz, BGBl. Nr. 129/1958,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 449/1992, wird wie folgt geändert:

8 71



1164 41. Stück — Ausgegeben am 11. Februar 1993 — Nr. 91

§ 192 Abs. 1 lautet:

„(1) Zur Entscheidung über Rechtsstreitigkeiten,
die einen Entschädigungsanspruch betreffen, ist das
mit der Ausübung der Gerichtsbarkeit in bürgerli-
chen Rechtssachen betraute Landesgericht aus-
schließlich zuständig, in dessen Sprengel der einen
Entschädigungsanspruch bewirkende Freiheitsent-
zug oder Verfallsausspruch erfolgt ist. Ist eine
örtliche Zuständigkeit im Inland nicht begründet, so
ist das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien
zuständig."

Artikel IV

Änderung des Strafrechtlichen
Entschädigungsgesetzes

Das Strafrechtliche Entschädigungsgesetz, BGBl.
Nr. 270/1969, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 343/1989, wird wie folgt geän-
dert:

§ 8 Abs. 1 erster Satz lautet:

„Zur Entscheidung über Rechtsstreitigkeiten, die
einen Ersatzanspruch nach diesem Bundesgesetz
betreffen, ist das mit der Ausübung der Gerichtsbar-
keit in bürgerlichen Rechtssachen betraute Landes-
gericht ausschließlich zuständig, in dessen Sprengel
die eine Ersatzpflicht bewirkende Anhaltung oder
Verurteilung erfolgt ist. Ist eine örtliche Zuständig-
keit im Inland nicht begründet, so ist das
Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien zustän-
dig."

Artikel V

Änderung des Datenschutzgesetzes

Das Datenschutzgesetz, BGBl. Nr. 565/1978,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 233/1988 und Kundmachung BGBl.
Nr. 609/1989, wird wie folgt geändert:

§ 29 Abs. 1 lautet:

„(1) Für Klagen nach diesem Bundesgesetz ist in
erster Instanz nur das mit der Ausübung der
Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtssachen be-
traute Landesgericht zuständig, in dessen Sprengel
der Betroffene seinen gewöhnlichen Aufenthalt
oder Sitz hat. Klagen des Betroffenen können aber
auch bei dem Landesgericht erhoben werden, in
dessen Sprengel der Auftraggeber oder der
Dienstleister seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder
Sitz hat."

Artikel VI

Änderung des Mediengesetzes

Das Mediengesetz, BGBl. Nr. 314/1981, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 20/1993, wird wie folgt geändert:

§ 41 Abs. 2 lautet:

„(2) Für die im Abs. 1 bezeichneten Verfahren ist
das mit der Gerichtsbarkeit in Strafsachen betraute
Landesgericht zuständig, in dessen Sprengel die Tat
begangen worden ist. Wurde die mit Strafe bedrohte
Handlung in einer inländischen oder ausländischen
Rundfunksendung begangen, so ist das Landesge-
richt für Strafsachen Wien, in Jugendstrafsachen der
Jugendgerichtshof Wien zuständig."

Artikel VII

Änderung des Kartellgesetzes

§ 122 Abs. 2 des Kartellgesetzes, BGBl.
Nr. 600/1988, wird aufgehoben.

Artikel VIII

Änderung des Strafvollzugsgesetzes

Das Strafvollzugsgesetz, BGBl. Nr. 144/1969,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 628/1991, wird wie folgt geändert:

§ 18 Abs. 1 lautet:

„(1) Am Sitz jedes in Strafsachen tätigen
Landesgerichtes einer Landeshauptstadt, im Land
Vorarlberg am Sitz des Landesgerichtes Feldkirch,
ist eine Kommission zu bestellen, die sich von der
genauen Beobachtung der Vorschriften über den
Strafvollzug, insbesondere über die Behandlung der
Strafgefangenen, zu überzeugen hat. Im Land
Niederösterreich wird diese Aufgabe von zwei
Kommissionen wahrgenommen, die ihren Sitz in
Sankt Polten haben und von denen eine für die in
den Sprengein der Landesgerichte Sankt Polten und
Wiener Neustadt und die andere für die in den
Sprengein der Landesgerichte Krems und Korneu-
burg gelegenen Anstalten zum Vollzug von
Freiheitsstrafen zu bestellen ist."

Artikel IX

Änderungen des Bewährungshilfegesetzes

Das Bewährungshilfegesetz, BGBl. Nr. 146/
1969, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 599/1988, wird wie folgt geändert:

In § 4 Abs. 2 zweiter Satz und im Einleitungssatz
des § 5 Abs. 2 werden jeweils nach der Wendung
„Dienststelle am Sitze des Landesgerichtes" die
Worte „der Landeshauptstadt" eingefügt.

Artikel X

Zuweisung der niederösterreichischen
Umland-Bezirksgerichte Wiens zu

niederösterreichischen Gerichtshöfen

§ 1. Die Sprengel der nachstehenden Gerichts-
höfe erster Instanz umfassen überdies die Sprengel
folgender Bezirksgerichte:



41. Stück — Ausgegeben am 11. Februar 1993 — Nr. 91 1165

1. der des Landesgerichts Sankt Polten denjeni-
gen des Bezirksgerichts Purkersdorf;

2. der des Landesgerichts Korneuburg diejenigen
der Bezirksgerichte Brück an der Leitha,
Groß-Enzersdorf, Hainburg an der Donau,
Klosterneuburg und Schwechat;

3. der des Landesgerichts Wiener Neustadt
denjenigen des Bezirksgerichts Mödling.

§ 2. Die bisherigen sachlichen und örtlichen
Zuständigkeiten des Landesgerichts für Zivilrechts-
sachen Wien, des Arbeits- und Sozialgerichts Wien,
des Handelsgerichts Wien, des Landesgerichts für
Strafsachen Wien und des Jugendgerichtshofs Wien
für die in § 1 genannten Bezirksgerichtssprengel
werden aufgehoben.

Artikel XI

Schluß- und Übergangsbestimmungen

Inkrafttreten

§ 1. Dieses Bundesgesetz tritt hinsichtlich
1. der Art. Ibis IX am 1. März 1993 und
2. des Art. X am 1. Jänner 1997 in Kraft.

Anhängige Verfahren

§ 2. (1) Nicht anzuwenden sind auf Verfahren,
1. die vor dem 1. März 1993 anhängig geworden

sind, der § 5 Abs. 2 der Allerhöchsten
Bestimmungen über die Einrichtung der
Gerichtsbehörden in der Fassung des Art. I Z 2
und die Art. II bis VII auch nach dem
28. Februar 1993;

2. die vor dem 1. Jänner 1997 anhängig gewor-
den sind, der Art. X auch nach dem
31. Dezember 1996.

(2) Abs. 1 gilt auch für Verfahrenshandlungen,
Entscheidungen und Verfügungen, die nach der
rechtskräftigen Beendigung dieser Verfahren —
etwa auch infolge einer Nichtigkeits- oder Wieder-
aufnahmsklage — vorzunehmen sind oder vorge-
nommen werden.

(3) Wird ein rechtskräftig beendetes Strafverfah-
ren erneuert (§§ 292, 359, 362 StPO), so richtet sich
die Zuständigkeit für das erneuerte Verfahren

1. nach dem 28. Februar 1993 nach Art. VI;
2. nach dem 31. Dezember 1996 nach Art. X.

(4) Für Rechtssachen, bei denen sich die
Zuständigkeit nach einem bei ihnen anhängigen
oder anhängig gewesenen Verfahren bestimmt,
bleiben

1. auch nach dem 28. Februar 1993 entgegen den
Art. I bis VII die bisherigen Landesgerichte,

2. auch nach dem 31. Dezember 1996 entgegen
dem Art. X das Landesgericht für Zivilrechts-
sachen Wien, das Handelsgericht Wien, das

Arbeits- und Sozialgericht Wien, das Landes-
gericht für Strafsachen Wien und der Jugend-
gerichtshof Wien

zuständig.

(5) Hingegen geht die Zuständigkeit des
Handelsgerichts Wien nach dem Art. X auch für
noch am 1. Jänner 1997 anhängige Firmenbuchsa-
chen auf die Landesgerichte Korneuburg, Sankt
Polten und Wiener Neustadt über, soweit diese
Rechtsträger betreffen, die ihren Sitz im Sprengel
eines der in Art. X § 1 genannten Bezirksgerichte
haben. Das Handelsgericht Wien hat solche
Firmenbuchsachen dem jeweiligen Landesgericht
von Amts wegen zu überweisen und ihm gleichzeitig
die bisher beim Handelsgericht Wien aufbewahrten
Akten und Urkunden (Urkundensammlung) zu
übersenden.

(6) Abs. 5 ist auf Firmenbuchsachen von Zweig-
niederlassungen sinngemäß anzuwenden.

(7) Ungeachtet des Art. X und des Abs. 1 Z 2 sind
die bisher zuständigen Gerichtshöfe erster Instanz
zur Entscheidung in zweiter Instanz weiter
zuständig, wenn das Datum einer angefochtenen
Entscheidung erster Instanz vor dem 1. Jänner 1997
liegt.

Verweisungen

§3. (1) Mit Wirkung ab dem 1. März 1993
werden in allen bundesgesetzlichen Regelungen das
Wort „Kreisgericht" durch das Wort „Landesge-
richt" sowie die Worte und Wortverbindungen
„Kreisgerichte", „Landes(Kreis)gerichte", „Lan-
des- und Kreisgerichte" sowie „Landes- oder Kreis-
gerichte" jeweils durch das Wort „Landesgerichte"
ersetzt.

(2) Abs. 1 gilt sinngemäß für vergleichbare Worte
und Wortverbindungen.

§ 4. (1) Soweit in anderen Bundesgesetzen und
Verordnungen auf Bestimmungen verwiesen wird,
die durch dieses Bundesgesetz geändert oder
aufgehoben werden, erhalten diese Verweisungen
ihren Inhalt aus den entsprechenden Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes.

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestim-
mungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird,
sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung
anzuwenden.

Verwaltungsmaßnahmen

§ 5. Bereits von dem der Kundmachung dieses
Bundesgesetzes folgenden Tag an können organisa-
torische und personelle Maßnahmen im Zusammen-
hang mit der Zuweisung der niederösterreichischen
Umland-Bezirksgerichte Wiens an niederösterrei-
chische Gerichtshöfe erster Instanz getroffen
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werden; sie dürfen jedoch frühestens mit dem
1. Jänner 1997 in Wirksamkeit gesetzt werden.

Vollziehung

§ 6. Mit der Vollziehung des Art. X und im
Zusammenhalt damit der §§ 1 bis 5 ist der
Bundesminister für Justiz betraut.

Klestil

Vranitzky

92 . Bundesgesetz, mit dem das Gerichtsorgani-
sationsgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes

Das Gerichtsorganisationsgesetz, RGBl.
Nr. 217/1896, womit Vorschriften über die Beset-
zung, innere Einrichtung und Geschäftsordnung
der Gerichte erlassen werden, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 20/1991, wird
wie folgt geändert:

Nach dem § 90 wird folgender § 90 a samt
Überschrift eingefügt:

„Einholung eines Gutachtens des
EFTA-Gerichtshofs

§ 90 a. (1) Erachtet ein verfassungsgesetzlich
hiezu befugtes Gericht die Einholung eines
Gutachtens des EFTA-Gerichtshofs über die Ausle-
gung des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum für erforderlich, so kann es
anordnen, daß das Verfahren bis zum Einlangen des
Gutachtens unterbrochen ist.

(2) Das Gericht kann jederzeit die von ihm
angeordnete Unterbrechung auf Antrag oder von
Amts wegen wieder aufheben.

(3) Eine Anordnung, mit der die Unterbrechung
des Verfahrens verfügt oder aufrecht erhalten wird,
kann nur dann angefochten werden, wenn das
Gericht zur Einholung eines solchen Gutachtens
nicht befugt ist; die Aufhebung einer Unterbre-
chungsanordnung ist unanfechtbar."

Artikel II

Inkrafttreten

Dieses Bundesgesetz tritt zu dem selben Zeit-
punkt wie die verfassungsgesetzlichen begleitenden

Regelungen zum Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum *) in Kraft.

*) Die Kundmachung des Abkommens und seines
Inkrafttretens wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Klestil

Vranitzky

9 3 . Bundesgesetz, mit dem das Urheberrechts-
gesetz geändert wird (Urheberrechtsgesetz-

Novelle 1993 — UrhGNov 1993)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Urheberrechtsgesetz, BGBl. Nr. 111/1936,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 612/1989, wird geändert wie folgt:

1. § 2 Z 1 hat zu lauten:

„1. Sprachwerke aller Art einschließlich Compu-
terprogrammen (§ 40 a);"

2. § 16 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Dem Verbreitungsrecht unterliegen —
vorbehaltlich des § 16 a — Werkstücke nicht, die
mit Einwilligung des Berechtigten durch Übertra-
gung des Eigentums in Verkehr gebracht worden
sind; ist aber die Einwilligung nur für ein bestimmtes
Gebiet erteilt worden, so bleibt das Recht, die dort
in Verkehr gebrachten Werkstücke außerhalb dieses
Gebietes zu verbreiten, unberührt; diese Ausnahme
gilt nicht für Werkstücke, die in einem Mitgliedstaat
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft oder der
Europäischen Freihandelsassoziation mit Einwilli-
gung des Berechtigten in Verkehr gebracht worden
sind."

3. Nach § 16 ist folgender § 16 a einzufügen:

„Vermieten und Verleihen

§ 16 a. (1) § 16 Abs. 3 gilt nicht für das Vermieten
(Abs. 3) von Werkstücken.

(2) § 16 Abs. 3 gilt für das Verleihen (Abs. 3) von
Werkstücken mit der Maßgabe, daß der Urheber
einen Anspruch auf angemessene Vergütung hat.
Solche Ansprüche können nur von Verwertungsge-
sellschaften geltend gemacht werden.

(3) Im Sinn dieser Bestimmung ist unter
Vermieten die zeitlich begrenzte, Erwerbszwecken
dienende Gebrauchsüberlassung zu verstehen, unter
Verleihen die zeitlich begrenzte, nicht Erwerbs-
zwecken dienende Gebrauchsüberlassung durch
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eine der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung
(Bibliothek, Bild- oder Schallträgersammlung, Ar-
tothek und dergleichen).

(4) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht
1. für das Vermieten und Verleihen zum Zweck

der Rundfunksendung (§ 17) sowie des
öffentlichen Vertrags und der öffentlichen
Aufführung und Vorführung (§ 18),

2. für Werke der angewandten Kunst (des
Kunstgewerbes).

(5) Gestattet ein Werknutzungsberechtigter oder
der nach § 38 Abs. 1 berechtigte Filmhersteller
gegen Entgelt anderen das Vermieten oder
Verleihen von Werkstücken, so hat der Urheber
gegen den Werknutzungsberechtigten beziehungs-
weise den Filmhersteller einen unverzichtbaren
Anspruch auf einen angemessenen Anteil an diesem
Entgelt. Steht der Vergütungsanspruch für das
Verleihen von Werkstücken nach dem Gesetz oder
auf Grund eines Vertrages einem anderen zu, so hat
der Urheber einen unverzichtbaren Anspruch auf
einen angemessenen Anteil an der Vergütung."

4. Nach § 40 ist folgender VI a. Abschnitt
einzufügen:

„VI a. Abschnitt

Sondervorschriften für Computerprogramme

Computerprogramme

§ 40 a. (1) Computerprogramme sind Werke im
Sinn dieses Gesetzes, wenn sie das Ergebnis der
eigenen geistigen Schöpfung ihres Urhebers sind.

(2) In diesem Gesetz umfaßt der Ausdruck
„Computerprogramm" alle Ausdrucksformen ein-
schließlich des Maschinencodes sowie das Material
zur Entwicklung des Computerprogramms.

Dienstnehmer

§ 40 b. Wird ein Computerprogramm von einem
Dienstnehmer in Erfüllung seiner dienstlichen
Obliegenheiten geschaffen, so steht dem Dienstge-
ber hieran ein unbeschränktes Werknutzungsrecht
zu, wenn er mit dem Urheber nichts anderes
vereinbart hat. In solchen Fällen ist der Dienstgeber
auch zur Ausübung der in § 20 und § 21 Abs. 1
bezeichneten Rechte berechtigt; das Recht des
Urhebers, nach § 19 die Urheberschaft für sich in
Anspruch zu nehmen, bleibt unberührt.

Werknutzungsrechte

§ 40 c. Werknutzungsrechte an Computerpro-
grammen können, wenn mit dem Urheber nichts
anderes vereinbart worden ist, ohne dessen
Einwilligung auf einen anderen übertragen werden.
Die Vorschriften des § 29 gelten für Werknutzungs-
rechte an Computerprogrammen nicht.

Freie Werknutzungen

§ 40 d. (1) § 42 gilt für Computerprogramme
nicht.

(2) Computerprogramme dürfen vervielfältigt
und bearbeitet werden, soweit dies für ihre
bestimmungsgemäße Benutzung durch den zur
Benutzung Berechtigten notwendig ist; hiezu gehört
auch die Anpassung an dessen Bedürfnisse.

(3) Die zur Benutzung eines Computerpro-
gramms berechtigte Person darf

1. Vervielfältigungsstücke für Sicherungszwecke
(Sicherungskopien) herstellen, soweit dies für
die Benutzung des Computerprogramms not-
wendig ist;

2. das Funktionieren des Programms beobach-
ten, untersuchen oder testen, um die einem
Programmelement zugrunde liegenden Ideen
und Grundsätze zu ermitteln, wenn sie dies
durch Handlungen zum Laden, Anzeigen,
Ablaufen, Übertragen oder Speichern des
Programms tut, zu denen sie berechtigt ist.

(4) Auf die Rechte nach Abs. 2 und 3 kann
wirksam nicht verzichtet werden; dies schließt
Vereinbarungen über den Umfang der bestim-
mungsgemäßen Benutzung im Sinn des Abs. 2 nicht
aus.

Dekompilierung

§ 40 e. (1) Der Code eines Computerprogramms
darf vervielfältigt und seine Codeform übersetzt
werden, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Die Handlungen sind unerläßlich, um die
erforderlichen Informationen zur Herstellung
der Interoperabilität eines unabhängig ge-
schaffenen Computerprogramms mit anderen
Programmen zu erhalten;

2. die Handlungen werden von einer zur
Verwendung des Vervielfältigungsstücks eines
Computerprogramms berechtigten Person
oder in deren Namen von einer hiezu
ermächtigten Person vorgenommen;

3. die für die Herstellung der Interoperabilität
notwendigen Informationen sind für die unter
Z 1 genannten Personen noch nicht ohne
weiteres zugänglich gemacht; und

4. die Handlungen beschränken sich auf die
Teile des Programms, die zur Herstellung der
Interoperabilität notwendig sind.

(2) Die nach Abs. 1 gewonnenen Informationen
dürfen nicht

1. zu anderen Zwecken als zur Herstellung der
Interoperabilität des unabhängig geschaffenen
Programms verwendet werden;

2. an Dritte weitergegeben werden, es sei denn,
daß dies für die Interoperabilität des unabhän-
gig geschaffenen Programms notwendig ist;
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3. für die Entwicklung, Vervielfältigung oder
Verbreitung eines Programms mit im wesentli-
chen ähnlicher Ausdrucksform oder für
andere, das Urheberrecht verletzende Hand-
lungen verwendet werden.

(3) Auf das Recht der Dekompilierung (Abs. 1)
kann wirksam nicht verzichtet werden."

5. Dem § 45 ist folgender Abs. 3 anzufügen:

„(3) Für die Vervielfältigung und Verbreitung
nach Abs. 1 und für die Rundfunksendung nach
Abs. 2 steht dem Urheber ein Anspruch auf
angemessene Vergütung zu. Solche Ansprüche
können nur von Verwertungsgesellschaften geltend
gemacht werden."

6. Der bisherige § 51 erhält die Absatzbezeich-
nung „(1)". Als neuer Abs. 2 ist anzufügen:

„(2) Für die Vervielfältigung und Verbreitung
nach Abs. 1 steht dem Urheber ein Anspruch auf
angemessene Vergütung zu. Solche Ansprüche
können nur von Verwertungsgesellschaften geltend
gemacht werden."

7. Der bisherige § 54 erhält die Absatzbezeich-
nung „(1)". Als neuer Abs. 2 ist anzufügen:

„(2) Für die Vervielfältigung und Verbreitung
nach Abs. 1 Z 3 steht dem Urheber ein Anspruch auf
angemessene Vergütung zu. Diese Ansprüche
können nur von Verwertungsgesellschaften geltend
gemacht werden."

8. Im § 67 Abs. 2 ist das Zitat „§§ 23," durch
„§§ 16 a, 23," zu ersetzen.

9. Im § 74 Abs. 7 ist das Zitat „§§ 16," durch
„§§ 16, 16 a," und das Zitat „54 Z 3 und 4" durch
„54 Abs. 1 Z 3 und 4 und Abs. 2" zu ersetzen.

10. Im § 76 Abs. 6 ist das Zitat „§ 23 Abs. 2 und
4," durch „§§ 16 a, 23 Abs. 2 und 4," zu ersetzen.

11. Im § 76 a Abs. 5 ist das Zitat „§ 18 Abs. 2,"
durch „§§ 16 a, 18 Abs. 2," zu ersetzen.

12. § 87 b hat zu lauten:

„Anspruch auf Auskunft

§ 87 b. Wer im Inland Werkstücke verbreitet, an
denen das Verbreitungsrecht durch Inverkehrbrin-
gen in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft oder der Europäischen
Freihandelsassoziation erloschen ist (§ 16 Abs. 3),
hat dem Berechtigten auf Verlangen richtig und
vollständig Auskunft über Hersteller, Inhalt, Her-
kunftsland und Menge der verbreiteten Werkstücke
zu geben. Anspruch auf Auskunft hat, wem das
Recht, die Werkstücke im Inland zu verbreiten, im
Zeitpunkt des Erlöschens zugestanden ist."

13. Im § 91 ist nach dem Abs. 1 folgender Abs. 1 a
einzufügen:

„(1 a) Ebenso ist zu bestrafen, wer Mittel in
Verkehr bringt oder zu Erwerbszwecken besitzt, die
ausschließlich dazu bestimmt sind, die unerlaubte
Beseitigung oder Umgehung technischer Mechanis-
men zum Schutz von Computerprogrammen zu
erleichtern."

14. §91 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer als Inhaber oder
Leiter eines Unternehmens einen im Betrieb des
Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauf-
tragten begangenen Eingriff dieser Art (Abs. 1 und
1 a) nicht verhindert."

15. § 92 Abs. 1 erster Satz hat zu lauten:

„In dem Urteil, womit ein Angeklagter des
Vergehens nach § 91 schuldig erkannt wird, ist auf
Antrag des Privatanklägers die Vernichtung der zur
widerrechtlichen Verbreitung bestimmten Eingriffs-
gegenstände sowie die Unbrauchbarmachung der
ausschließlich zur widerrechtlichen Vervielfältigung
bestimmten und der im § 91 Abs. 1 a bezeichneten
Eingriffsmittel anzuordnen."

Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz tritt vorbehaltlich des
Abs. 2 mit 1. März 1993 in Kraft.

(2) § 16 a UrhG in der Fassung dieses Bundesge-
setzes tritt mit 1. Jänner 1994 in Kraft.

(3) § 16 a UrhG in der Fassung dieses Bundesge-
setzes gilt auch für Werkstücke, an denen das
Verbreitungsrecht nach § 16 Abs. 3 UrhG vor dem
1. Jänner 1994 erloschen ist. Solche Werkstücke
dürfen jedoch bis 31. Dezember 1994 vermietet
werden; der Urheber hat hiefür einen Anspruch auf
angemessene Vergütung. § 16 a Abs. 2, 4 und 5
UrhG in der Fassung dieses Bundesgesetzes gilt für
diesen Vergütungsanspruch sinngemäß.

(4) Abs. 3 gilt auch für die entsprechende Geltung
des § 16 a nach Art. I Z 8 bis 11.

(5) Die §§ 40 b und 40 c UrhG in der Fassung
dieses Bundesgesetzes gelten nicht für Computer-
programme, die vor dem 1. März 1993 geschaffen
worden sind.

(6) An. I Z 5 bis 7 gilt nicht für Werkstücke, die
vor dem 1. März 1993 erstmals verbreitet (§ 16
UrhG) worden sind. Dies gilt auch für Art. I Z 9,
soweit er sich auf die entsprechende Geltung des
§ 54 Abs. 2 bezieht.

(7) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Justiz betraut.

Klestil

Vranitzky
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94 . Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz
über den erweiterten Schutz der Verkehrsopfer
zur Anpassung an das EWR-Abkommen

geändert wird

Das Bundesgesetz über den erweiterten Schutz
der Verkehrsopfer, BGBl. Nr. 322/1977, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 291/1987,
wird wie folgt geändert:

1. Im § 1 haben zu lauten:

a) Abs. 1:

„(1) Zur Erbringung von Leistungen nach diesem
Bundesgesetz ist der Fachverband der Versiche-
rungsunternehmen verpflichtet."

b) Abs. 4:

„(4) Der Fachverband der Versicherungsunter-
nehmen hat gegen die Unternehmen, die das
Haftpflichtrisiko für im Inland zum Verkehr
zugelassene Fahrzeuge versichern, Anspruch auf
Ersatz der nach diesem Bundesgesetz zu erbringen-
den Leistungen und eines angemessenen Verwal-
tungsaufwands. Diese Versicherer sind zur Bei-
tragsleistung in demjenigen Verhältnis verpflichtet,
in dem ihr Prämienaufkommen aus der Kraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung für Fahrzeuge, die im
Inland zum Verkehr zugelassen sind, zum gesamten
Prämienaufkommen aller Versicherer aus dieser
Versicherung steht."

2. Im § 2 werden

a) in den Abs. 1 und 2 die Wortfolge „die Tötung,
die Körperverletzung oder die Gesundheitsschädi-
gung einer Person" durch das Wort „Schäden" und
das Wort „Kraftfahrzeug" jeweils durch das Wort
„Fahrzeug" ersetzt;

b) der Abs. 3 durch folgende Bestimmungen
ersetzt:

„(3) Der Fachverband der Versicherungsunter-
nehmen kann einen Anspruch weder mit der
Begründung ablehnen, ein Haftpflichtiger habe
Ersatz zu leisten, noch mit der Behauptung, ein
Haftpflichtversicherer habe einzutreten, wenn die-
ser seine Deckungspflicht bestreitet.

(4) Die Entschädigung umfaßt in allen Fällen des
Abs. 1 Schäden durch Verletzung des Körpers oder
der Gesundheit oder durch die Tötung einer Person,
in den Fällen des Abs. 1 Z 1 und 3 auch solche durch
Beschädigung einer Sache. Sachschäden sind jedoch
nur zu ersetzen, soweit sie den Betrag von 3 000 S
übersteigen."

3. Im § 3

a) wird im Abs. 1 Z 1 nach dem Wort
„Gesundheitsschädigung" die Wortfolge „oder
einen Sachschaden" eingefügt;

b) entfällt Abs. 2;

c) hat Abs. 3 zu lauten:

„(3) Personen, die zur Zeit des Schadenereignis-
ses mit ihrem Willen in einem Fahrzeug befördert
worden sind, erwerben keinen Entschädigungsan-
spruch, wenn sie wußten, daß auf dieses Fahrzeug
die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Z 1 oder 3
zutreffen."

4. Im § 4 Abs. 1

a) hat die Z 1 zu lauten:
„1. Personenschäden ohne unnötigen Aufschub

der nächsten Polizei- oder Gendarmerie-
dienststelle zu melden,";

b) wird in der Z 2 der Ausdruck „Versicherungs-
unternehmungen" durch „Versicherungsunterneh-
men" ersetzt.

5. § 5 entfällt.

6. Im § 6 Abs. 1 und im § 7 wird jeweils der
Ausdruck „Versicherungsunternehmungen" durch
„Versicherungsunternehmen" ersetzt.

7. Nach § 8 wird folgender § 9 angefügt:

„§ 9. (1) § 1 Abs. 1 und 4, § 2, § 3 und § 4 Abs. 1
Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 94/1993 und die Aufhebung des § 5 durch
dieses Bundesgesetz treten zu demselben Zeitpunkt
in Kraft wie das Abkommen über den Europäischen
Wirtschaftsraum *).

(2) Auf Unfälle, die sich vor dem Inkrafttreten
ereignet haben, ist dieses Bundesgesetz ohne die
Änderungen durch das im Abs. 1 genannte Bundes-
gesetz anzuwenden."

*) Die Kundmachung des Abkommens und seines
Inkrafttretens wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Klestil

Vranitzky

9 5 . Bundesgesetz, mit dem das Produkthaf-
tungsgesetz zur Anpassung an das EWR-Ab-

kommen geändert wird

Das Bundesgesetz über die Haftung für ein
fehlerhaftes Produkt, BGBl. Nr. 99/1988, wird wie
folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 Z 2 hat zu lauten:

„2. der Unternehmer, der es zum Vertrieb in den
Europäischen Wirtschaftsraum eingeführt und
hier in den Verkehr gebracht hat (Impor-
teur)."
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Produkt zum Vertrieb von einem EFTA-Staat in die
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft oder von der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft in einen
EFTA-Staat oder von einem EFTA-Staat in einen
anderen EFTA-Staat eingeführt und hier in den
Verkehr gebracht hat. Dies gilt ab dem Tag, an dem
das Luganer Übereinkommen vom 16. September
1988 über die gerichtliche Zuständigkeit und die
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in
Zivil- und Handelssachen für einen EG-Mitglied-
staat oder einen EFTA-Staat in Kraft tritt, nicht
mehr für diejenigen Staaten, die das Übereinkom-
men ratifiziert haben, insoweit auf Grund dieser
Ratifikationen ein zugunsten des Geschädigten
erwirktes nationales Urteil gegen den Hersteller
oder den Importeur im Sinn des § 1 Abs. 1 Z 2
vollstreckbar ist."

7. Nach § 19 wird folgender § 19 a eingefügt:

„§ 19 a. (1) § 1 Abs. 1 Z 2, § 2, § 9, § 13, § 15
Abs. 2 und § 17 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 95/1993 treten zu demselben Zeitpunkt
in Kraft wie das Abkommen über den Europäischen
Wirtschaftsraum *).

(2) Die Neufassung dieser Bestimmungen ist auf
Schäden durch Produkte, die vor dem im Abs. 1
genannten Zeitpunkt in Verkehr gebracht worden
sind, nicht anzuwenden."

*) Die Kundmachung des Abkommens und seines
Inkrafttretens wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Klestil
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2. § 2 hat zu lauten:

„§ 2. Der Schaden durch die Beschädigung einer
Sache ist nur zu ersetzen,

1. wenn ihn nicht ein Unternehmer erlitten hat,
der die Sache überwiegend in seinem Unter-
nehmen verwendet hat, und

2. überdies nur mit dem 7 900 S übersteigenden
Teil."

3. § 9 hat zu lauten:

„§ 9. Die Ersatzpflicht nach diesem Bundesgesetz
kann im voraus weder ausgeschlossen noch
beschränkt werden."

4. § 13 hat samt Überschrift zu lauten:

„Erlöschung

§ 13. Sofern nach diesem Bundesgesetz beste-
hende Ersatzansprüche nicht früher verjähren,
erlöschen sie zehn Jahre nach dem Zeitpunkt, zu
dem der Ersatzpflichtige das Produkt in den
Verkehr gebracht hat, es sei denn, der Geschädigte
hat seinen Anspruch inzwischen gerichtlich geltend
gemacht."

5. § 15 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für Schäden
durch ein nukleares Ereignis, die in einem von
EFTA-Staaten und EG-Mitgliedstaaten ratifizierten
internationalen Übereinkommen erfaßt sind."

6. § 17 hat zu lauten:

„§ 17. Als Importeur im Sinn des § 1 Abs. 1 Z 2
gilt überdies derjenige Unternehmer, der das


